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Nachtragsanfälligkeit
von RA Michael Schorn

Ausschluss von Nachträgen durch 

detaillierte Leistungsverzeichnisse? 

Dass Bauen im Bestand sehr nach-

tragsanfällig ist, liegt am Spannungs -

ver hält nis zwischen Leistungsbe-

schrieb und werkvertraglichem 

Erfolg. Seite 10

Due Diligence für Architekten
von RA Dr. Andreas Koenen

Planen und Bauen im Bestand erfor-

dern eine besondere Sorgfalt. Dies 

gilt nicht nur für die Vertragserfül-

lung des Architekten, dem Sachwal-

ter des Bauherrn, sondern auch für 

die Gestaltung des Architektenver-

trages.  Seite 14

Umbauzuschlag (§ 35 HOAI)
von RA Prof. Rudolf Jochem

Für Umbauten und Moder nisie run-

gen legt § 35 HOAI fest, dass ein 

Honorarzuschlag bis zu 80 % verein-

bart werden kann. Sofern kein Zu-

schlag schriftlich vereinbart wird, 

soll für Leistungen ab der Honorar-

zone II ein Zuschlag von 20 % anfal-

len.  Seite 20

Bauen im Bestand
Risiken und Nebenwirkungen für Bauherren, 
Bauunternehmer und Architekten
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Liebe Leserinnen und Leser, 

vor einigen Tagen schilderte mir ein 
Mandant folgenden Fall: Er habe ein be-
bautes Grundstück gekauft und einen 
Architekten mit der Planung und Über-
wachung der Sanierungsarbeiten beauf-
tragt. Um das Wärmedämmverbund- 
system aufbringen zu können, habe er 
nach Erhalt der Baugenehmigung das 
Gebäude entkernen und die Klinkerfas-
sade abreißen lassen. Nun zeigten sich 
Risse im Haus. Diese seien so groß, dass 
man von innen, durch die Außenwände, 
das Tageslicht sehen könne. 

Ursache dieser Rissbildungen ist die 
Tatsache, dass die Kelleraußenwand le-
diglich mit einer Stärke von 17,5 cm 
(zzgl. Vorsatzschale mit einer Stärke 11,5 
cm) errichtet worden waren. Dies war  
allerdings in den – bei Errichtung des 
Gebäudes (1960er Jahre) erstellten – Ge-
nehmigungsplänen nicht erkennbar ge-
wesen. In den damaligen 1:100-Plänen 
waren die Kellerwände als einschalige 
Wand mit einer Stärke von 30 cm einge-
zeichnet worden, Detailpläne und 
Schnitte fehlten jedoch. Ob diese alten 
Pläne mit dem tatsächlichen Zustand 
übereinstimmen, war nicht überprüft 
worden, weder vom Architekten noch 
vom Statiker.

Durch das Abtragen der alten Klinker
fassade, die auf der Vorsatzschale der 
Kelleraußenwand errichtet worden war, 
hatte die Vorsatzschale ihre Auflast ver-
loren. Folge ist, dass die Vorsatzschale 
und damit auch die Kellerwand dem 
Erddruck nun nicht mehr standhält. 
Das Gebäude ist einsturzgefährdet und 
muss nun abgerissen werden.

Die Pflichtverletzung von Architekt 
und Statiker liegt in einem solchen Fall 
auf der Hand (vgl. hierzu den Beitrag 
„Due Diligence“ auf Seite 14). Fraglich 
ist häufig nur, welcher Schaden dem 
Bauherrn hierdurch entstanden ist und 
wer diesen Schaden letztlich zu erset-
zen hat: nur der Planer oder auch deren 

Versicherung. Denkbar ist nämlich, dass 
sich ein Versicherer darauf beruft, der 
Planer hätte bewusst pflichtwidrig ge-
handelt – was den Versicherungsschutz 
entfallen ließe (Ziffer 4.8 BBR/Arch). Bei 
„Primitiv- und Elementarwissen“ wird 
dem Versicherer nämlich der von ihm 
zu führende Nachweis der Kenntnis (des 
Architekten) durch Indizienbeweis er-
leichtert. Denn wie jeder Architekt wis-
sen muss, dass nicht ohne Baugenehmi-
gung gebaut werden darf, muss er auch 
wissen, dass beim Bauen im Bestand eine 
sorgfältige Bestandsaufnahme erforder-
lich ist.

Ein Fall, der so oder ähnlich häufig 
vorkommt und Baurechtsspezialisten – 
auch uns im Netzwerk Bauanwälte –  
immer wieder beschäftigt. Er zeigt, dass 
Planer und Bauausführende auf die 
technischen Herausforderungen der Ge-
genwart nicht hinreichend vorbereitet 
sind. Denn diese sind bei Bauleistungen 
im Bestand häufig höher als bei der Er-
richtung von Neubauten. 

Hinzu kommt, dass Bestandsbaumaß
nahmen zwischenzeitlich den Hauptteil 
der Bautätigkeit ausmachen: Bauleistun-
gen im Bestand betreffen nach aktuel-
len Schätzungen ca. zwei Drittel aller 
Bauaufgaben im Hochbau. Dementspre-

chend fließen bereits heute in Deutsch-
land mehr als die Hälfte aller Bauinves-
titionen in bestehende Gebäude  –  
Tendenz steigend. Neubauprojekte sind 
nach Ansicht von Fachleuten deshalb 
Geschichte (Prof. Dipl.-Ing. Peter Karle) 
und von Umbau-, Renovierungs-, Sanie-
rungs- und Modernisierungsprojekten 
abgelöst worden. Zu diesen Projekten 
zählen nicht nur vollständige Umgestal-
tungen von Bestandsimmobilien im Sin-
ne eines „Neubaus in historischer Fassa-
de“ – z.  B. das Militärhistorische Muse-
um der Bundeswehr in Dresden (siehe 
Titelfoto) oder die Elbphilarmonie in 
Hamburg –, sondern auch Bestandsbau-
maßnahmen wie (Teil-)Sanierungen, 
Umnutzungen und Anbauten (abge-
kürzt „SanReMo“: Sanierung, Renovie-
rung, Modernisierung).

Ungeachtet der enormen wirtschaft-
lichen Bedeutung von Bestandsbaumaß-
nahmen spielte das Thema „Bauen im 
Bestand“ in der Ausbildungspraxis lange 
Zeit eine untergeordnete Rolle. Dies gilt 
nicht nur für die technische Ausbildung 
der Bauingenieure und Architekten, 
sondern auch und vor allem für die ju-
ristische Ausbildung. Dort ist das Thema 
„Bauen im Bestand“ nämlich noch gar 
nicht angekommen. Demgegenüber ha-
ben die technischen Fakultäten dieses 
Defizit zwischenzeitlich erkannt und 
schon separate Studiengänge zum „Bau-
en im Bestand“ eingerichtet. Dies gilt 
beispielsweise für die Universität Sie-
gen, die ein eigenes Lehr- und For-
schungsgebiet und einen entsprechen-
den Masterstudiengang geschaffen hat. 
Die Fachhochschule Münster geht noch 
einen Schritt weiter und hat – in Koope-
ration mit der „Akademie Bauhand-
werk“ (angesiedelt im Bildungszentrum 
der Handwerkskammer) einen neuen 
Studiengang „Bauen im Bestand – Ba-
chelor of Engineering“ ins Leben geru-
fen, der unter dem Motto „Learning by 

Dr. Andreas Koenen  
Geschäftsführer Netzwerk Bauanwälte

Editiorial
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doing“ eine praxisnahe Ausbildung in 
diesem Marktsegment ermöglichen soll 
(„Münsteraner Modell“). 

Ganz anders der Zustand der juristi-
schen Ausbildung: Zwar hat das zivile 
Baurecht zwischenzeitlich an einigen 
Universitäten, z. B. an der Universität 
Marburg (Zusatzqualifikation privates 
Baurecht), Einzug gefunden. Die spezifi-
schen juristischen Fragestellungen, die 
sich beim „Bauen im Bestand“ stellen, 
sind jedoch nach wie vor nicht Bestand-
teil der juristischen Ausbildung, was 
auch damit zusammenhängen dürfte, 
dass das Thema gleich mehrere klassi-
sche Rechtsgebiete berührt und Quer-
schnittsmaterien seit jeher zu den Exo-
ten juristischer Aus- und Fortbildung 
(z.B. Medizin- und Pharmarecht) gehör-
ten. Dementsprechend gibt es auch 
kaum juristische Literatur, die sich mit 
den juristischen Fragestellungen, die 
sich beim Bauen im Bestand stellen, be-
schäftigt. Auch Fachliteratur, über die 
juristische Ausbildung hinaus, ist Man-
gelware. Baujuristen haben sich in den 
vergangen Jahren zwar immer wieder 
mit dem Thema beschäftigt, allerdings 
ohne dass dies nachhaltige Auswirkun-
gen auf die Fachwelt gehabt hätte.

Dieses Ergebnis dürfte vor allem an 
der bereits erwähnten Tatsache liegen, 
dass sich die in diesem Zusammenhang 
berührten Fragestellungen nicht so 
recht in den klassischen Kanon der 
Rechtsgebiete einordnen lassen und ins-
besondere die – Anwaltschaft und Justiz 
gleichermaßen prägende – Grenze zwi-
schen Zivilrecht und öffentlichem Recht 
überschritten wird. Dementsprechend 
gibt es im Bereich des Baurechts nur we-
nige hierauf spezialisierte Kanzleien, 
die ziviles und öffentliches Baurecht ab-
decken. Mit den sehr unterschiedlichen, 
die klassischen Rechtsgebiete übergrei-
fenden juristischen Fragestellungen be-
schäftigen sich deshalb vorrangig die 

Kanzleien, die sich nicht, wie das heut-
zutage noch immer die Regel ist, auf  
viele einzelne Rechtsgebiete (Familien-
recht, Arbeitsrecht usw.) eingerichtet 
haben, sondern auf ein Thema spezia- 
lisiert sind: das Bauen.

Die vielfältigen juristischen Frage-
stellungen im Zusammenhang mit dem 
Thema „Bauen im Bestand“ umfassen 
dementsprechend nicht nur Fragen des 
zivilen bzw. privaten Baurechts (insbe-
sondere des Bauvertragsrecht, Architek-
ten-/Architektenhonorarrecht und des 
Urheberrechts), sondern auch Fragen 
des öffentlichen Baurechts. 

In dieser Ausgabe wollen wir deshalb 
grenzüberschreitend einige Fragestellun
gen zum „Bauen im Bestand“ herausgrei
fen: Aus dem Bereich des öffentlichen 
Baurechts beschäftigt sich Dr. Marcus 
Hirschfelder mit Fragen des Bestands-
schutzes, Thorsten Scheuren mit dem 
Baulückenkataster der Kommunen und 
Manuel Baumeister mit abstandsrecht- 
lichen und nachbarrechtlichen Fragen 
bei Wärmedämmungen von grenzständi-
gen Bestandsgebäuden. Dem Thema der 
Nachtragsanfälligkeit von Ausschreibun-
gen von Baumaßnahmen im Bestand 
nimmt sich Michael Schorn an. Es fol-
gen zwei Beiträge zur Architektenhaf-
tung, einen zum Haftungsgrund („Due 
Diligence“ für Architekten), ein weiterer 
zur Berechnung des Schadens (Dr. Wal-
ter Müller). Architektenhonorarrecht-
lich sind in diesem Zusammenhang  
der Objektbegriff der HOAI 2009 (Karsten 
Meurer) und die Auslegung des Umbau- 
zuschlages nach § 35 HOAI (Prof. Rudolf  
Jochem) von Bedeutung. Der Beitrag 
zum § 645 BGB, wonach das Bestands- 
risiko grundsätzlich dem Auftraggeber 
obliegt, rundet das Heft ab.   
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Profitieren Sie von einem  
kompetenten Netzwerk

Networking schafft Erfolg! Der intensive Erfahrungs-  

und Wissensaustausch unter den Baurechtsspezialisten  

im NETZWERK BAUANWÄLTE verschafft  unseren  

Mandanten einen Wettbewerbsvorteil, von dem diese  

bei Projekten in ganz Deutschland profitieren.

Mehr über das Experten-Netzwerk erfahren Sie auf 

www.netzwerk-bauanwaelte.de        


